
Zwischen der

Freien Hansestadt Bremen

vertreten durch

die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und lntegration

und

Lebenshilfe Bremen e.V., Waller Heerstraße 55,28217 Bremen

wird folgende

Vereinbarung nach S 125 Abs. I SGB lX

geschlossen:

1. Gegenstand

1.1 Gegenstand dieser Vereinbarung sind Eingliederungshilfeleistungen, welche für erwach-

sene Menschen mit geistiger und / oder mehrfacher Behinderung nach $ 99 SGB lX in

Verbindung mit g 53 SGB Xll und $ 2 derVerordnung zu $ 60 SGB Xll, in der am 31.

Dezember 2019 geltenden Fassung, erbracht werden.

1.2 Die Eingliederungshilfeleistungen werden von der Lebenshilfe Bremen e.V' - nachfol-

gend Leistungserbringer genannt - gemäß S 90 SGB lX in Verbindung mit S 113 Abs. 1

und 2 Nr. 2 SGB tX in Verbindung mit $ 78 Abs. 1 und 2 SGB lX im Außenwohnen, Alte

Hafenstraße 7a in 28757 Bremen, erbracht.

1.3 Diese Vereinbarung bestimmt Näheres zu Art, lnhalt und Umfang der Leistung, ihrer

Vergütung und ihrer Prüfung. lm Übrigen finden die Regelungen des Bremischen Lan-

desrahmenvertrages nach g 131 Abs. 1 SGB lX (BremLRV SGB lX) vom 09.08.2019 in

Verbrindung mit seinen Anlagen in der aktuellen Fassung Anwendung.
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2. Leistungsvereinbarung

2.1 Das Leistungsangebot des Leistungserbringers entspricht dem rahmenvertraglich fest-

getegten Leistungstyp Nr. 06: ,,Außenwohnen für enarachsene Menschen mit geis'

tiger und / oder mehrfacher Behinderung (ehemals Stationäres Außenwohnen)".

Näheres zu Art, lnhalt, Umfang und Qualität der Leistung ist der beigefügten Leistungs-

typenbeschreibung (Anlage 1) zu entnehmen.

2.2 lst eine Begleitung im Krankenhaus im Einzelfall erforderlich, kann diese gemäß der

Rahmenleistungsbeschreibung ,,Begleitung im Krankenhaus für erwachsenen Leis-

tungsberechtigte" (Anlage 3) erfolgen.

2.g Die Leistungen sind nach den allgemein anerkannten fachlichen Standards sowie der

Entgeltbemessung zugrunde liegenden personellen Ausstattung zu erbringen. Sie müs-

sen ausreichend und zweckmäßig sein und dürfen das Maß des Notwendigen nicht über-

schreiten. Sie sind so zu gestalten, dass eine bedarfsgerechte Hilfe im Einzelfallgewähr-

leistet ist,

2.4 Der Leistungserbringer verpflichtet sich nur Personal einzusetzen, das entsprechend der

ziffer 5.1 der Leistu ngstypen besch reibu n g, persön lich geeig net ist.

2.5 Der Leistungserbringer verpflichtet sich, die Bestimmungen des Mindestlohngesetzes

für das Land Bremen (Landesmindestlohngesetz) in seiner jeweils gültigen Fassung zu

beachten und seine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht unterhalb des Landes-

mindestlohns zu vergüten.

2.6 Der Leistungserbringer verpflichtet sich im Rahmen des vereinbarten Leistungstyps

Leistungsberechtigte aufzunehmen und zu betreuen.

Dieser Vereinbarung liegt eine Anzahlvon 9 Plätzen zugrunde. Diese sind vorrangig für

bremische Leistungsberechtigte vorzuhalten.

2



seite 3 zur Vereinbarung über ein Leistungsentgelt frlr die zeil ab 01.07.2025

3. Personelle Ausstattung

3.1 Die benötigte Personalausstattung wird auf Basis der Plan-Belegung des Leistungserbrin-

gers für das Unterstützungspersonal, die Fachlichen Leitung / Koordination und die über-

greifenden Fachdienste ermittelt. Sie wird gemäß den in der Rahmenleistungsbeschrei-

bung genannten Personalschlüsseln berechnet'

g.2 Die Plan-Belegung laut Kalkulation (Anlage 2) stellt sich wie folgt dar:

Hilfebedarfs-

gruppe

Personen-

zahl

Beleg-

tage

Personal-

schlüssel

Vollzeit-

stellen

1

2

3

4

5

Gesamt

3.3 Auf Basis der Plan-Belegung ergeben sich für die zu erbringenden Assistenzleistungen

insgesamt  Vollzeitstellen für das Unterstützungspersonal, die Fachliche Leitung /

Koordination und die übergreifenden Fachdienste. Hierbeiwird für die Fachliche Lei-

tung / Koordination mit einem Personalschlüssel von  bezogen auf die Anzahl der

Leistungsberechtigten kalkuliert.

Die unter Absatz 3.3 genannten  Vollzeitstellen setzen sich gemäß der Kalkulation

(siehe Anlage 2) aus folgenden Personalmix zusammen und verfügen über folgende

Qualifikationen:

3.4
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Es wird eine Fachkraftquote in Höhe von vergütet, die vom Leistungserbringer im

Rahmen der Leistungserbringung einzuhalten ist.
3.5

4. Vergütung des Personals

4.1 Der Leistungserbringer verpflichtet sich, die Bestimmungen des Mindestlohngesetzes für

das Land Bremen (Landesmindestlohngesetz) in seiner jeweils gültigen Fassung zu be-

achten und seine Arbeitnehmer:innen nicht unterhalb des Landesmindestlohns zu vergü-

ten.

4.2 Zur Vergütung der Mitarbeitenden wird der TVöD VKA ab dem 01 .07.2025 für alle Be-

schäftigten und entsprechender Entgelttabelle mit dem Stand 01.04.2025 und nach in

Kraft treten Stand 01.05.2026 angewendet. Zu den Bestandteilen gehören insbesondere

die sich aus dem Tarifuertrag ergebenden Entlohnungsansprüche wie die Grundvergü-

tung, einschließlich Entgeltbestandteile, die an die Art der Tätigkeit, Qualifikation und Be-

rufserfahrung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer anknüpfen, Einmalzahlungen,

Jahressonderzahlung, Urlaubsansprüche, Zulagen und Zuschläge unter Mindesteinhal-

tung der jeweiligen Erfahrungsstufen sowie die Einhaltung der Eingruppierungsgrund-

sätze des Tarifuertrags.

4.g Die durchschnittlichen Arbeitgeberbruttojahreskosten für das Unterstützungspersonal,

die Fachliche Leitung / Koordination und die übergreifenden Fachdienste betragen ab

dem 01 .07.2025für Fachkräft € und für Nicht-Fachkräfte € und ab

dem 01 .05.2026 für Fachkräfte  € und für Nicht-Fachkräfte . Die

Definition von Fachkräften und Nicht-Fachkräften ergeben sich aus der Vorlage der Ver-

tragskommission vom 25.10.2024 unler TOP 7. Demnach haben Fachkräfte eine drei-

jährige Ausbildung oder ein Studium gemäß Leistungsbeschreibung abgeschlossen. Alle

Mitarbeitenden mit anderen Qualifikationen werden vertragsrechtlich den Nicht-Fach-

kräften zugeordnet. Die Berechnungsgrundlagen ergeben sich aus den Kalkulationsun-

terlagen (Anlage 2). Die Arbeitgeberbruttojahreskosten werden vom Leistungserbringer
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prospektiv, unter Bezugnahme auf das bereits vorhandene Personal, sowie unter Be-

rücksichtigung notwendiger Neueinstellungen und voraussichtlicher Personalabgänge,

berechnet.

5. Vergütungsvereinbarung

5.1 Für die Zeit ab dem 01. Juli 2025 wird zur Abgeltung der erbrachten Leistungen nach

Zifier 2.1ein Entgelt vereinbart.

5.1.1 Pro Leistungsempfänger und Leistungstag beträgt das Entgelt:

1. Zeitraum 01.07.2025 bis zum 30.04.2026:

2. Zeitraum 01.05.2026 bis zum 31.03.2027:

Hilfebedarfs-
qruppe

Grund-
pauschale

Maßnahme-
pauschale

Ergänzungs-
pauschale

lnvestitions-
betraq

Gesamt-
entqelt

1 12,77 € 33,19 € 0,00 € 2,01€ 47,97 €

2 12,77 € 55,06 € 0,00 € 2,01€ 69,84 €

3 12,77 € 88,38 € 0,00 € 2,01€ 103,16 €

4 12,77 € 147,49€ 0,00 € 2,01€ 162,27 C

5 12,77 C 207,60e 0,00 € 2,01€ 222,38€

S.1.2 Bei Unterbrechung der vereinbarten personenzentrierten Unterstützungsleistungen auf-

grund von Urlaub, Krankheit oder Kuraufenthalt des Leistungsempfängers, wird das Ge-

samtentgelt für bis zu 30 zusammenhängende Abrechnungstage fortgezahlt. Darüber

hinaus nur dann, wenn rechtzeitig vor Ablauf dieser Frist mit dem zuständigen örtlichen

Eingliederungshilfeträger Einigkeit über die Weiterführung der Entgeltzahlung getroffen

worden ist.

Hilfebedarfs-
qruppe

Grund-
pauschale

Maßnahme-
oauschale

Ergänzungs-
pauschale

lnvestitions-
betraq

Gesamt-
entqelt

1 12,58€ 32,59 € 0,00 € 2,01€ 47,18€

2 12,58€ 54,02C 0,00 € 2,01€ 68,61 €

3 12,58€ 86,67 € 0,00 € 2,01€ 10'1,26C

4 12,58€ 144,59€ 0,00 € 2,01€ 159,18 €

5 12,58€ 203,50 € 0,00 € 2,01€ 218,09 €
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5.1.3 Gemäß S 1g Abs. 6 Brem LRV SGB lX wird bei einer mehr als 4 Wochen andauernden

Unterbrechung der vereinbarten personenzentrierten Unterstützungsleistungen auf-

grund eines stationären Krankenhaus- oder Kuraufenthaltes des Leistungsempfängers

eine Vergütung bei Unterbrechung pro Leistungsempfänger und Abwesenheitstag ge-

zahlt, die sich wie folgt darstellt:

l.Zeitraum 01.07.2025 bis zum 30.04.2026:

2.Zeitraum 01.05.2026 bis zum 31.03.2027:

Diese Vergütung bei Unterbrechung gilt mit Beginn der 5. Woche bis zum Ende der Ab-

wesenheit. Aufnahme- und Entlassungstag beistationärer Krankenversorgung gelten

als volle Leistungstage, so dass der Zeitraum der vorübergehenden Abwesenheit mit

dem Tag nach der Aufnahme beginnt und mit dem Tag vor der Entlassung endet.

5.1.4 Die Grundlagen zur Ermittlung der oben genannten Entgelte sind den Kalkulationsunter-

lagen gemäß Anlage 3 zum BremLRV SGB lX (Anlage 2) zu entnehmen. Ebenfalls Ver-

tragsbestandteil ist die Anlage 4 zum BremLRV SGB lX, die die Grundsätze und das

Verfahren zur Bewertung und Berechnung des lnvestitionsbetrages nach $ 131 Abs' 1

Satz2 Nr. 1 SGB lX i. V. m. $ 125 Abs. 2 Satz 1 Nr' 6 SGB lX regelt'

Hilfebedarfs-
qruppe

Grund-
pauschale

Maßnahme-
pauschale

Ergänzungs-
pauschale

lnvestitions-
betrao

Gesamt-
entqelt

1 9,44€ 24,44€ 0,00 € 2,01€ 35,89 €

2 9,44€ 40,51 € 0,00 € 2,01€ 51,96 €

3 9,44€ 65,00 € 0,00 € 2,01€ 76,45€

4 9,44C 108,44€ 0,00 € 2,01€ 119,89 €

5 9,44€ 152,62€ 0,00 € 2,01€ 164,07 €

Hilfebedarfs-
oruppe

Grund-
pauschale

Maßnahme-
pauschale

Ergänzungs-
pauschale

lnvestitions-
betrag

Gesamt-
entqelt

1 9,58 € 24,89 € 0,00 € 2,01€ 36,48 €

2 9,58 € 41,29 € 0,00 € 2,01€ 52,88 €

3 9,58 € 66,28€ 0,00 € 2,01€ 77,87 €

4 9,58 € 110,61 € 0,00 € 2,01€ 122,21€,

5 9,58 € 155,70€ 0,00 € 2,01€ 167,29 €
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5.2 lm Einzelfall erforderliche Begleitung im Krankenhaus nach Ziffer 2.2 kann bei einer

Kompensation im Regelsetting pro kompensierter Leistungsstunde (60 Minuten) unter-

schieden nach Kompensation durch eine Nichtfachkraft oder Kompensation durch eine

Fachkraft pro Stunde entsprechend der

Anlage 9 zum Landesrahmenvertrag SGB lX Landeseinheitliche Vergü-

tungssätze in der jeweils gültigen Fassung vergütet

S.3 Eine Abrechnung der unter Ziffer 5.1 bis 5.2 genannten Vergütung ist nur zulässig, wenn

eine entsprechende Zusicherung der Übernahme der Vergütung des zuständigen Trä-

gers der Eingliederungshilfe im Einzelfall vorliegt.

6. Prüfungsvereinbarung

6.1 lm Rahmen des Verfahrens der Prüfung der Wirtschaftlichkeit und der Qualität der Leis-

tung nach S 128 SGB lX sind die in $ 24 Abs. 3 BremLRV SGB lX geforderten Berichts-

unterlagen gemäß Anlage 6 des BremLRV SGB lX (Berichtsraster Qualitätsprüfung) bis

zum 31 . März des jeweiligen folgenden Kalenderjahres an die Senatorin für Arbeit, So-

ziales, Jugend und lntegration zu übermitteln'

6.2 Die Begleitung im Krankenhaus ist über ein gesondertes Berichtsraster (Qualitätsbe-

richt) zum 31.01. des jeweiligen folgenden Kalenderjahres an die Senatorin für Arbeit,

Soziales, Jugend und lntegration zu übermitteln.

7. Vereinbarungszeitraum

7.i Die Vereinbarung gilt ab dem 01. Juli 2025 und wird mit einer Laufzeit von 21 Monaten

(31.03.2027) auf unbestimmte Zeit geschlossen'

7 .2 Zur vollständigen oder teilweisen Anderung oder Aufhebung der Vereinbarung bedarf es

einer schriftlichen Kündigung unter Einhaltung der unter Ziffer 7.1 genannten Mindest-

laufzeit. Die Vergütungsvereinbarung kann mit einer Frist von mindestens 6 Wochen, die

übrigen Bestandteile der Vereinbarung können mit einer Frist von mindestens 3 Monaten

gekündigt werden. Sollte der Leistungserbringer innerhalb der unter Ziffer 7 .1 genannten

Mindestlaufzeit eine Tarifumstellung vornehmen, kann die Vergütungsvereinbarung
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ohne Einhaltung der Mindestlaufzeit mit einer Frist von mindestens 6 Wochen gekündigt

werden.

7 .g Für den Fall, dass Leistungs- und Vergütungsfaktoren bzw, -strukturen durch gesetzliche

oder landesrahmenvertragliche Neuerungen wesentlich verändert werden, kann diese

Vereinbarung von jeder Vertragspartei ohne Einhaltung einer Frist zum Zwecke der An-

passung durch Neuverhandlung gekündigt werden. Bis zum Abschluss einer Neuver-

handlung gelten die bisherigen Regelungen weiter.

8. Sonstige Regelungen

8.1 Dieser Vertrag unterliegt dem Bremer lnformationsfreiheitsgesetz (BremlFG)' Bei Vor-

liegen der gesetzlichen Voraussetzungen wird er nach Maßgabe der Vorschriften des

BremlFG im elektronischen lnformationsregister veröffentlicht. Unabhängig von einer

möglichen Veröffentlichung kann der Vertrag Gegenstand von Auskunftsanträgen nach

dem BremlFG sein.

8.2 Die Anlagen 1 bis 3 sind Bestandteil der Vereinbarung.

8.3 Bei Unwirksamkeit einer Bestimmung dieses Vertrages verlieren die übrigen Bestim-

mungen ihre Wirksamkeit nicht. Eine unwirksame Regelung ist von den Vertragsparteien

durch eine wirksame zu ersetzen, die der unwirksamen in ihrer Auswirkung möglichst

nahe kommt. lm übrigen gelten die Vorschriften der SS 53 ff. des Zehnten Buch Sozial-

gesetzbuch (SGB X) über den öffentlich-rechtlichen Vertrag.

Geschlossen: Bremen, im Dezember 2025
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Leistungstyp Nr. 06 (Anlage 2.6zum BremLRV SGB lX)

Kalkulationsunterlagen (Anlage 3 zum BremLRV SGB lX) für den Kalkulationszeit-

raum 01 .07.2025 - 30.04.2026 und 01.05.2026 - 31.03.2027

Rahmenleistungsbeschreibung: Begleitung im Krankenhaus für enivachsene Men-

schen
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Anlaqe 2.6 zum BremLRV SGB lX

Leistungstyp Nr. 06

Außenwohnen für enuachsene
Menschen mit geistiger und / oder
mehrfacher Beh inderu ng
(ehemals Stationäres Außenwohnen)

I

1 Kurzbeschrei-
bung/ Begriff/
Rechtsgrundlage

Außenwohnungen und Außenwohngruppen sind ein Leistungsangebot der Ein-
gliederungshilfe gem. S 90 SGB lX in Verb. mit $ 113 Abs. 1 und 2 Nr. 2 SGB lX
in verb. mit $ 78 Abs. 1 und 2 SGB lX für den Personenkreis eruyachsener be-

hinderter Menschen mit geistiger und / oder mehrfacher Behinderung nach $ 99

SGB lX in Verb. mit S 53 SGB Xll und $ 2 der Verordnung zu $ 60 SGB Xll in
deram 31. Dezember2019 geltenden Fassung, die in einerWohnung oderin
einer Wohngemeinschaft leben und der Förderung und Unterstützung zur Teil-
habe am Leben in der Gemeinschaft bedürfen. Diese Rechtsgrundlage findet
Anwendung in der Gestaltung der Leistungen unter den Bedingungen des Lan-

desrahmenvertrags für das Land Bremen.

Das Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz und das Bremische Wohn- und Be-
treuungsgesetz finden Anwendung.

2 Personenkreis Eingliederungshilfe in einer Außenwohnung oder Außenwohngruppe können

wesenfl ich geistig und mehrfachbehinderte volljährige Menschen erhalten,
. deren Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der

Gesellschaft eingeschränkt sind.
. die ohne persönliche Unterstützung und Förderung nicht selbständig leben

können,
. die in der Regel ein umfassendes Förderungsangebot zwar auch regelmä-

ßig und nicht nur gelegentlich, jedoch nur in Teilbereichen benötigen und
. die in der Lage sind, einen Teil des Tages oder tageweise und in der Regel

in der Nacht ohne persönlichen Unterstützung zu leben.

Das Außenwohnen können ebenso pflegebedürftige, volljährige Menschen mit
einer wesentlichen geistigen und / oder mehrfachen Behinderung erhalten, bei

denen unter Berücksichtigung von Leistungen der Pflege Teilhabebedarfe am

Leben in der Gemeinschaft bestehen.

3 Zielsetzung Die Unterstützung in einer Außenwohnung oder Außenwohngruppe hat zum

Ziel
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die behinderungsbedingten Beeinträchtigungen und deren Folgen zu Über-

winden bzw.zu mildern
den behinderten Menschen nach seinen Möglichkeiten zur Teilhabe am

Leben in die Gesellschaft zu befähigen
den Menschen zu einer weitgehend selbständigen Lebensführung zu befä-
higen und soweit wie möglich unabhängig von Unterstützung zu machen

eine Stabilisierung der Lebens- und Unterstützungssituation zu erreichen
oder
Hospitalisierung, insbesondere Aufenthalte in stationärer psychiatrischer
Behandlung zu vermeiden
die Erlangung bzw. Beibehaltung einer angemessenen Tätigkeit'

4 Leistunqen
4.1 Unterkunft und

Verpflegung
Unterkunft und Verpflegung sind nicht Leistungsbestandteil des Außenwoh-
nens.

Reinigunq:
Der Einrichtungsträger stellt die regelmäßige Reinigung der Bewohnerzimmer
sowie aller anderen Nutz- und Gemeinschaftsflächen sicher.
Wäschereiniqunq und Pfleqe:
Der Einrichtungsträger sichert die Pflege und Instandhaltung der Wäsche der
Bewohner und Bewohnerinnen.

Sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, erhalten Leistungsberechtigte des
Wohntrainings bei entsprechender Bedarfslage Leistungen der Hilfe zum Le-

bensunterhalt oder der Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung
nach SGB Xll oder Leistungen der Grundsicherung für enverbsfähige Arbeits-
suchende nach SGB ll.

4.2 Art, lnhalt und
Umfang der Leis-
tungen

Die personenbezogenen Leistungen orientieren
Gesamtplanes nach S 121 SGB lX und den im

sich an den im Rahmen des
Begutachtungsverfahren festg e-

stellteri individuellen Hilfebedarfen. Der Umfang der Leistungen bemisst sich

nach Hilfebedar"fsgruppen und wird im Einzelfall auf der Grundlage des H.M.B.-
W.-Verfahrens festgelegt. lnhalt, Umfang und deren zeitliche Organisation wer-
den im Einzelfall auf der Grundlage der jeweiligen Begutachtung geplant. Die

Leistungen sind einzelfallbezogen bedarfsgerecht zu erbringen. Sie werden
tagsüber an allen Wochentagen, einschließlich der Wochenenden und der Fei-

ertage angeboten.

Die Leistungen werden als Beratung, Begleitung, Unterstützung, Erschließung
von Hilfen im Umfeld, Anleitung, stellvertretende Ausführung, Beaufsichtigung
und Kontrolle und zielgerichtete Förderung regelmäßig im Rahmen des begut-
achteten Unterstützungsumfanges erbracht. Die Hilfen können individuell oder
im Rahmen von Gruppenangeboten geleistet werden.

Bei gravierenden Veränderungen, die Einfluss auf die Ziel- und Maßnahmepla-
nung in der Gesamtplanung haben, ist der zuständige Sozialhilfeträger umge-
hend zu informieren. Unter die mitzuteilenden Veränderungen fallen sowohl
plötzlich eintretende als auch geplante und in der Zukunft liegende gravierende
Ereignisse.

Der Leistungserbringer schließt mit den einzelnen Leistungsberechtigen einen

Betreuungsvertrag. Dieser wird vor Beginn einer Maßnahme abgeschlossen'
Das Bremische Wohn- und Betreuungsgesetz (BremWoBeG) findet Anwen-
dung.

4.3 Direkte perso-
nenbezoqene

Zu den direkten personen bezogenen Leistungen gehören Förder- und Unter-
stützunoshilfen bei der

Anlaqe 2.6 zum BremLRV SGB lX
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Leistungen . alltäglichen Lebensführung
. individuellenBasisversorgung
. Gestaltung sozialer Beziehungen
. Teilnahme am kulturellen und gesellschaftlichen Leben
. Kommunikation und Orientierung
o emotionalen und psychischen Entwicklung
r Gesundheitsförderungund-erhaltung.

4.4 lndirekte perso-
nenbezogene
Leistungen

Zu den indirekten Leistungen gehören die Förderung und Pflege von Kontakten

zu Angehörigen sowie Personen des unmittelbaren Wohnumfeldes, die Zu-
sammänarbäit mit gesetzlichen Betreuern, mit niedergelassenen Arzten, Klini-
ken und psychiatrischen Behandlungszentren sowie anderen externen Fach-
kräften und Kooperationspartnern, mit Amtern und Behörden sowie die Beteili-
gung an der Begutachtung und Hilfeplanung und deren Fortschreibung einschl.
der Erstellung von Entwicklungs-A/erlaufsberichten, Teilnahme an Fallkonferen-
zen sowie Fahrten und Wegezeiten.

4.5 Sonstige Leistun-
gen

Zu den sonstigen Leistungen gehören insbesondere
. Organisation und Leitung des Dienstes, Fall-, Teambesprechungen, Ar-

beitskreise etc.
. Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit
o Fortbildung und Supervision
. Qualitätssichernde Maßnahmen/Dokumentation

4,6 Leistungsaus-
schluss

Leistungen, für die andere Leistungsträger vorrangig zuötändig sind, gehören

nicht zu den Leistungen in einer Außenwohnung oder Außenwohngruppe. Die

Leistungserbringer unterstützen die Leistungsberechtigten bei der tseantragung

weitererLeistungen,aufdiedieseeinenAnspruchhL
5 Personal
5.1 Allgemeine Anfor-

derungen an die
personelle Aus-
stattung

Die Personalausstattung richtet sich nach quantitativ u nd qualitativ erforderli-
chen Unterstützungsleistungen.

Der Leistungserbringer hat sicherzustellen, dass im Rahmen von Tätigkeiten mit
Kontakt zu Leistungsberechtigten nur Personen beschäftigt oder vermittelt wer-
den, die nicht wegen einer der in $ 75 Abs. 2 SGB Xll genannten Straftaten
rechtskräftig verurteilt worden sind. Zu diesem Zweck hat er sich bei der Einstel-
lung, aus besonderem Anlass und in regelmäßigen Abständen (spätestens alle

5 Jahre) ein erweitertes Führungszeugnis nach $ 30a Abs. 1 des Bundeszent-
ralregisters vorlegen zu lassen, welches nicht älter als drei Monate ist. Unbe-
schadet dessen hat der Leistungserbringer unverzüglich geeignete Maßnahmen
zu ergreifen, wenn ihm bekannt wird, dass gegen eine solche Person wegen
des Verdachts, eine solche Straftat begangen zu haben, Ermittlungen zur Straf-
verfolgung eingeleitet worden sind. Diese Regelungen betreffen auch Ehren-
amtliche und Praktikanten, die im Rahmen ihrer Tätigkeit die Möglichkeit des

Aufbaus von Abhängigkeits-, Macht- und Vertrauensverhältnissen haben.

Mit der Erfüllung der o.g. Anforderungen sind die Arbeitgeberpflichten in dieser
Hinsicht ausreichend erfüllt.
Die fristgerechtet Vorlage der erweiterten Führungszeugnisse ist in den Quali-
tätsberichten zu bestätigen.

Die Leistungsanbieter haben darüber hinaus ein Konzept zum Schutz der Leis-
tungsberechtigten vor jeder Form der Ausbeutung, Gewalt und des Missbrauchs
zu entwickeln und umzusetzen.

Eine ständige Anwesenheit von Personal ist nicht erforderlich'
Die Bestimmungen der Personalverordnung zum Bremischen Wohn- und Be-

treuungsgesetz sind zu beachten.
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5.2 Unterstützun gsper-
sonal

Es gilt eine Fachkraftquote von höchstens 80% für das aus
gruppen finanzierte Unterstützungs-Personal. Diese Quote

den Hilfebedarfs-
kann in begründeten

Ausnahmefällen nach Antragstellung höher vereinbart werden.

Zu den Fachkräften zählen Heilerziehungspflegerinnen und Heilerziehungspfle-
ger, Erzieherinnen und Erzieher, Pflegefachkräfte, ergotherapeutisches PerSo-

nal, Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen, Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, die über eine vergleichbare Qualifikation verfügen.
Die weitere Betreuung erfolgt durch anderes zielgruppenerfahrenes Personal
ohne einschlägige Berufsausbildung.

5.3 AnzahlUnterstüt-
zungspersonal

Die Anzahl der Personalstellen für die UnterstÜtzung richtet sich nach den in
den jeweiligen Hifebedarfsgruppen im Durchschnitt individuell erforderlichen
Unterstützungszeiten und wird in der Regel nach folgenden Personalschlüsseln
(M itarbeiter zu Anzahl der Leistu n gsberechti gten ) bemessen.

Hilfebedadsgruppe 1:
Hilfebedadsgruppe 2:
Hilfebedarfsgruppe 3:
Hilfebedarfsgruppe 4:
Hilfebedarfsgruppe 5:

1 :10,14
1 :4,76
1 :2,64
1 :'1,47
1 :1,01

Die Personalschlüssel enthalten die UnterstÜtzung am Tage (inklusive aller
Leistungszeiten gem. Ziffer 4.3 bis 4.5 und der Zeiten für Ausfall/Krankheit) und

die fachliche Leitung, Koordination/Qualitätssicherung.

5.4 Nachtdieinste ln den Außenwohnungen und Außenwohngruppen werden keine Nachtdienste
geleistet.

5.5 Tagesstruktur Arbeit und Maßnahmen zur Tagesstrukturierung werden in der Regel außerhalb
der Wohneinheit durchgeführt.

5.6 Fachliche Lei-
tung/Koordination

Die fachliche Leitung/Koordination umfasst die fachlich-pädagogische Leitung

des Außenwohnens, die Koordination und Qualitätssicherung und sind Bestand-
teil der Betreuungsschlüssel in den HBG's.

5.7 Hauswirtschaft /
Reinigung / Haus-
technik

Zum hauswirtschaftlichen und technischen Personal gehören qualifizierte Kräfte
und Hilfskräfte (2.8. Wirtschafterinnen, Reinigungskräfte, Hausmeister). Die

Finanzierung des Fachleistungsanteils er"folgt über eine platzbezogene Pau-

schale.
5.8 Geschäftsführung

und allgemeine
Verwaltung

Der Träger stellt die betriebliche Leitung und Verwaltung der Einrichtung sicher
Die Finanzierung des Fachleistungsanteils erfolgt über eine platzbezogene

Pauschale.

6 Räumliche und
sächliche Aus-
stattung (Be-
triebsnotwendige
Anlagen)

Die Platzzahl in einer Außenwohngruppe kann zwischen 1 und 10 Plätzen vari-
ieren. Mehrere Außenwohnungen und Außenwohngruppen können zu einer
Leistungseinheit zusammengefasst werden.

Vorzuhalten ist die notwendige räumliche und technische Ausstattung für Lei-

tung, Koordination, Verwaltung und (mobilen) Einsatz der Unterstützungskräfte

Bei Wohnangeboten in Gruppen gehören ggfs. auch die Ausstattung von ge-

meinschaftlich genutzten Räumen (2. B. Gemeinschaftsküche, Gruppenraum u

ä.) und damit verbundenen technischen Vorrichtungen und Anlagen zum Leis-

tungsumfang

7 Qualität kturqualität
Einhalten aller e und esetzlicher n
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Vorliegen eines Wohn- und Betreuungsvertrages
Unterstützung auf der Basis eines schriftlichen Einrichtungskonzeptes
regelmäßige Fallbesprechungen, bedarfsgerechte Team- und Fallsupervisi-
on u. bedarfsgerechter Fort- und Weiterbildung
Kooperation in der regionalen psychosozialen Versorgung fÜr Menschen mit
geistiger und mehrfacher Behinderung

Prozessqualität
- Entwicklung, Umsetzung, Überprüfung, Fortschreibung, Dokumentation und

Koordination des individ.uellen Hilfeplanes unter Einbeziehung der Betroffe-
nen, seiner Angehörigen und sonstigen Bezugspersonen

- flexible und bedarfsgerechte Dienstplangestaltung

Ergebnisqualität
- Grad der Zufriedenheit der Betroffenen
- regelmäßige überprüfung und Reflexion des Zielerreichungsgrades gemäß

der individuellen Hilfeplanziele
- überprüfung der fachlichen Angemessenheit und Umsetzung der Maßnah-

men

8 Vergütung Die Leistu ngen in der Außenwohn ung oder Außenwohngru ppe werden vergütet
a ) nach H lfebedatfsg ruppen gewichtete Maßnahmepauschal en ZU r Abgeltung

de S ich aus den eweiligen Betreuun gsschlüsseln erg benden direkten und

irrdirekten Leistungszeiten und zur anteiligen Deckung des sonstigen, der
Unterstützung nicht direkt zurechenbaren Leistungsaufwands fÜr Leitung,

Verwaltung und Sachmitteleinsatz,

b) durch eine Grundpauschale zur anteiligen Abdeckung der Leistungen für
Geschäftsführung, Veruraltung und sachmitteleinsatz, soweit nicht durch a)

erfasst,

c) durch einen lnvestitionsbetrag zur Abdeckung der Kosten, die sich aus der

Anschaffung, Nutzung und Erhaltung der Anlagen und Ausstattungen, so-

weit sie nicht dem individuellen Wohnen zuzurechnen sind, ergeben.
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